
BEZIRK LILIENFELD Die Arbeiter-
kammer (AK) Lilienfeld weist
auf eine besorgniserregende
Entwicklung hin: Es häufen sich
Fälle, in denen Dienstverhält-
nisse während einer Schwan-
gerschaft beendet werden sol-
len.

Nach Angaben der betroffe-
nen Frauen wird diesen dabei
häufig ein Schreiben vorgelegt,
das umgehend unterschrieben
werden soll. Begründungen für
die Dringlichkeit fehlen meist
oder werden lediglich unklar
beziehungsweise sehr knapp
formuliert.

Schwanger: Der Job ist weg
Es häufen sich Fälle, in denen
Dienstverhältnisse während einer
Schwangerschaft beendet werden sollen.

„In einem aktuellen Fall
wurde einer Betroffenen sogar
ein vierseitiger Auflösungsver-
trag vorgelegt, in dem aus-
drücklich festgehalten war, dass
auf eine Beratung verzichtet
wird. Eine derartige Vorgehens-
weise sei bislang unbekannt ge-
wesen“, erklärt Jürgen Eder, Lei-
ter der Bezirksstelle.

Eder verweist darauf, dass
die Bestimmungen im Mutter-
schutz- und Väterkarenzgesetz
aus gutem Grund geschaffen
wurden. Schutzbestimmungen
und gesellschaftliche Wert-
schätzung seien bewusst ge-

ARBEITERKAMMER WARNT

setzlich verankert worden – ein
positives Zeichen der gesell-
schaftlichen Entwicklung.

Bei den vorgelegten Verein-
barungen handelt es sich nahe-
zu ausschließlich um einver-
nehmliche Auflösungen. Diese
Form der Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses basiert auf
einer gegenseitigen Willens-
übereinkunft und ist grundsätz-
lich zulässig. Der konkrete Zu-
gang in den geschilderten Fällen
wird als kritisch gesehen.

Auffällig ist zudem, dass
sich die Frauen in den meisten
Fällen erst nach der Unterzeich-
nung an die Arbeiterkammer
wenden, um sich beraten zu las-
sen. Die Arbeiterkammer weist
daher eindringlich daraufhin,
dass eine geleistete Unterschrift
rechtlich bindend ist und nur

unter sehr eingeschränkten Vo-
raussetzungen angefochten
werden kann. Auch das Gefühl,
überrumpelt worden zu sein,
stellt in der Regel keinen Grund
für eine Ungültigkeit dar.

 Schwangere sind durch das
Arbeitsrecht besonders geschützt.
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Rechtstipp

Verkehrsrecht: Wer zahlt bei
einem Unfall mit Leasingfahr-
zeug?

Mag. Désirée Benkö, LL.M.:
Ein Leasingvertrag ist eine
Mischform zwischen einem
Kauf- und einem Mietvertrag.
Der Leasinggeber bleibt
Eigentümer des Leasing-
gegenstandes. Dieser wird
dem Leasingnehmer gegen
ein Entgelt zur Nutzung über-
lassen. Es entspricht demWe-
sen eines Leasingvertrages,
dass der Leasingnehmer den
Leasinggegenstandinbrauch-
barem Zustand zu erhalten
hat.
Wirdnunein Leasingfahrzeug
imRahmeneinesVerkehrsun-
falles beschädigt, so stellt sich
die Frage, wer den Schaden-
ersatzanspruch geltend ma-
chen kann. Grundsätzlich
kommt es auf die Gestaltung
desLeasingvertragesan.
Der Leasingnehmer trägt das
Risiko der Beschädigung des
Leasingfahrzeuges und ist zur
Weiterzahlung der Leasingra-
ten verpflichtet. Bei Beschädi-
gung des Leasingfahrzeuges
darf der Leasingnehmer die
allfälligen Mietwagenkosten
füreinenLeihwagensowiedie
Reparaturkosten von einem
potenziellenSchädigerverlan-
gen.DerSchädigermussdem
Leasingnehmer zudem die
Kfz-Steuer sowiedieVersiche-
rungskosten ersetzen, jedoch
nicht diewährendder Repara-
turdauer bezahlten Leasingra-
ten.
Verschuldet der Leasingneh-
mer als Lenker des Leasing-
fahrzeuges einenVerkehrsun-
fall undübernimmtdieKasko-
versicherung die Ansprüche
des Leasinggebers, so kann
derKaskoversicherer seineEr-
satzansprüchegegendenLea-
singnehmerstellen.
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HAINFELD Der heurige Tag der
Bäuerinnen bot unter anderem
eines – einen Blick in die Ge-
schichte der Organisation: Als
erste Obfrau wurde 1979Veroni-
ka Wagner aus Annaberg ge-
wählt. Sie wusste nicht, worauf
sie sich einlässt, erzählt sie la-
chend, sie sei damals in eine
Männerdomäne eingedrungen.
Den Bäuerinnen ermöglichte sie
die ersten Fortbildungskurse,
die ersten Urlaube. Man kam zu-
sammen, war unter sich, Erfah-
rungen wurden ausgetauscht,
und es wurde, wasVroniWagner
besonders betont, viel gemein-
sam gesungen. Eine der wich-
tigsten Errungenschaften dieser
Zeit: Die Bäuerinnen wurden
pensionsberechtigt und erhiel-
ten auch Karenzgeld.

Bäuerinnen gingen mit der
Zeit und netzwerkten
Aloisia Steigenberger aus St.
Veit wurde 1998 die zweite Ob-
frau der Bäuerinnen. In ihrer
Zeit wurden die Dorfhelferin-
nen eingeführt. Kindergeld be-
kam sie erst nach der Geburt
ihres vierten Kindes, berichtet
sie, das war aber bereits die
Funktionszeit von Obfrau Vero-
nika Heinz, sie übernahm 2005
das Amt. Die Frauenorganisa-
tion ist mittlerweile beachtlich
gewachsen, die Bäuerinnen be-
gannen, ihre Netzwerke zu nut-
zen, sie wurden „modern“.
Bäuerinnen erlernten Berufe,
die sich mit ihren Aufgaben am
Hof gut ergänzen. Was Heinz
damals große Freude bereitete:

Motto der Bäuerinnen:
„Ohne uns läuft nichts!“
„Ohne Bäuerinnen läuft gar nichts!“ – ein Spruch auf T-Shirts
und ein guter Leitsatz für den Bäuerinnentag, den über hundert
Landwirtinnen des Bezirks im Gasthof Schüller in Hainfeld
feierten. Heuer aus einem besonderen Anlass: dem 50. Geburtstag.

Das Ansehen der Bäuerinnen
wuchs enorm, wertvolle Kon-
takte und Gemeinschaften ent-
standen. Nach einer kurzen Pe-
riode von Ernestine Berger als
Obfrau übernahm Petra
Schmölz 2020 die Funktion und
hat sie bis heute inne.

Neue Einkommenszweige
wurden erschlossen
Ihr Fazit: Heute sind die Bäue-
rinnen sehr gut ausgebildete
Landwirtschaftsmeisterinnen
und vielfach auch Betriebsfüh-
rerinnen am Hof. Sie haben
neue Einkommenszweige, wie
die Direktvermarktung von
landwirtschaftlichen Lebens-
mitteln und Urlaub am Bauern-
hof, geschaffen und sind Päda-
goginnen geworden. Es wach-
sen aber auch ständig die
Herausforderungen, wie die Di-
gitalisierung und auch die Bü-
rokratie.

Was bleibt, ist ihr Engage-
ment am Hof, die Fürsorge für
die Tiere und die Produktion re-
gionaler Lebensmittel. Josef Sie-
der, Direktor der Landwirt-
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schaftlichen Fachschule Pyhra,
Gabriele Roitner-Blamauer, Ab-
teilungsvorständin Haushalts-
management in Pyhra, Rosina
Neuhold, Direktorin der Land-
wirtschaftlichen Fachschule
Tullnerbach, sowie Rudolf
Buchner, Kammerobmann der
Landwirtschaftskammer Lilien-
feld, betonten in ihren Ausfüh-
rungen die gute Zusammen-
arbeit aller und die ständig
wachsenden Ausbildungsmög-
lichkeiten an den Schulen.

Grußworte richtete Hain-
felds Bürgermeister, Albert Pit-
terle, an die Bäuerinnen, als
Gäste wurden Daniel Heindl,
Landeskammerrat, Karin
Bruckner, Bezirksbäuerin von
St. Pölten, und Franz Gunacker,
Obmann vom Lagerhaus St. Pöl-
ten, willkommen geheißen.

Lachen löste nach fachli-
chen Referaten Elisabeth Renn-
hofer, psychosoziale Beraterin
aus dem Bezirk Krems, bei den
Bäuerinnen aus. „Wir lachen al-
le zu wenig“, meinte die Refe-
rentin und unterhielt mit dem
Vortrag „Humor und Lachen:
Wellness für die Seele“.


Die Obfrauen Vero-
nika Wagner, Aloisia
Steigenberger, Vero-
nika Heinz, Ernestine
Berger sowie Petra
Schmölz (v. l.) prä-
sentierten sich in
Feierlaune.
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